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RS OGH 1963/1/9 6Ob339/62
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.01.1963

Norm

ABGB §46

ABGB §699

ABGB §1247

Rechtssatz

Schenkung einer Liegenschaftshälfte zwischen Brautleuten unter der au2ösenden Bedingung des

Nichtzustandeskommens der Ehe: Der Geschenkgeber (Bräutigam) kann sich auf einen etwa von ihm herbeigeführten

Eintritt der au2ösenden Bedingung dann nicht berufen, wenn dies ohne ein (von ihm nachzuweisendes) berechtigtes

Interesse geschehen wäre.
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